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1 Einleitung 
Das Oberwallis ist bekannt für seine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt. Doch diesen Reich-
tum verdanken wir grösstenteils den heute noch immer sehr strukturreichen Talhängen, die 
durch ihre Trockenwiesen, Felsensteppen, aber auch durch ihre grossen Wälder, wertvolle 
Lebensräume bieten. In der Talebene hingegen wurde im vergangenen Jahrhundert durch 
Fluss- und Kanalkorrekturen, durch die landwirtschaftliche Intensivierung sowie den immer 
stärker werdenden Nutzungsdruck viele ökologisch wertvolle Habitate und Strukturelemente 
zerstört. Heute sind in der Talebene zwischen Brig und Salgesch deshalb nur noch wenige 
Naturräume übriggeblieben. Diese wichtigen Naturraumrelikte stellen oft die einzige Rück-
zugsmöglichkeit für viele Tier- und Pflanzenarten dar. Leider sind sie jedoch meist sehr klein-
flächig und isoliert, und ihre Grösse entspricht oft nicht der Mindestgrösse für eine längerfris-
tig erfolgreiche Artenförderung.  

Durch grosse Infrastrukturprojekte wie die Kantonsstrasse, die Eisenbahnlinie und die Auto-
bahn wurden Barrieren zwischen den beiden Talhängen geschaffen, welche eine ökologi-
sche Vernetzung der strukturreichen Talhänge praktisch verunmöglichen. Auch die 
Längsvernetzung entlang des Rottens, dessen Umgebung früher von Feuchtgebieten und 
einer natürlichen Flussdynamik mit Auenwäldern und Kiesbänken geprägt war, ist heute nur 
noch sehr eingeschränkt möglich.  

Ziel des Regionalen Naturschutzkonzeptes ist es im Gebiet zwischen Brig und Salgesch 
Massnahmen vorzuschlagen, welche die heute noch bestehenden Naturräume erhalten und 
aufwerten sowie Trittsteinbiotope schaffen, um die Vernetzung in der Talebene wieder zu 
ermöglichen und damit die Artenvielfalt zu fördern. Das Konzept soll als behördenverbindli-
che Grundlagenstudie in den kantonalen Richtplan aufgenommen und die vorgeschlagenen 
Massnahmen im Rahmen von Kompensations- und Naturschutzprojekten umgesetzt werden. 

Das Regionale Naturschutzkonzept erfasst die noch vorhandenen Naturwerte und deren 
Gefährdung zwischen Brig und Salgesch und zeigt basierend auf ausgewählten Ziel- und 
Leitarten sowie entsprechenden Zielbiotopen auf, welche Massnahmen zur längerfristigen 
Sicherung der ökologischen Vielfalt in der Talebene notwendig sind. Dazu wurden Karten 
erstellt, welche den Ist-Zustand, die vorhandenen Naturwerte sowie deren Gefährdung, ge-
plante Projekte, den Soll-Zustand und die nötigen Aufwertungsmassnahmen darstellen. Zu-
dem werden die vorgeschlagenen Massnahmen in Form von Massnahmenblättern zusam-
mengefasst und kurz beschrieben. 

2 Hintergrund 

2.1 Auftrag 
Der Auftrag für das Regionale Naturschutzkonzept Talebene Brig-Salgesch wurde durch den 
Kanton Wallis, Dienststelle für Wald- und Landschaft an das Büro Pronat AG, Brig-Glis ver-
geben. 

2.2 Rechtliche Grundlagen und Projektbegründung 
Das Regionale Naturschutzkonzept Talebene Brig-Salgesch stellt eine Konkretisierung des 
REC auf regionaler Ebene dar und wird durch Art. 25 kNHV gesetzlich begründet. 
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Art. 25 kNHV: 
1 Die fachlich zuständige Dienststelle erarbeitet regionale Konzepte, welche Massnahmen zur Sicherstellung der Vernet-
zung und eines ausreichenden ökologischen Ausgleichs zur Erhaltung der Vielfalt und der Mobilität der Arten enthalten. Sie 
arbeitet mit den betroffenen Dienststellen und Gemeinden zusammen.  
2 Diese regionalen Konzepte werden bei der Revision der Zonenpläne und bei der Planung von Infrastrukturprojekten be-
rücksichtigt. Die empfohlenen Massnahmen können unter anderem im Rahmen von Kompensationen realisiert werden, die 
in diesen verschiedenen Verfahren festgelegt sind. 

Das REC wurde in den Jahren 2004/2005 in Anlehnung an das REN des Bundes erarbeitet. 
Mit dem Entscheid vom 18. März 2009 hat der Staatsrat das REC als Grundlagenstudie an-
erkannt und die betroffenen Dienststellen aufgefordert, es bei ihren raumwirksamen Tätigkei-
ten zu beachten. Auch das Regionale Naturschutzkonzept soll als behördenverbindliche 
Grundlagenstudie in den kantonalen Richtplan aufgenommen werden. Die Realisierung der 
vorgeschlagenen Massnahmen ist im Rahmen von Kompensationsprojekten für Rodungen, 
bei Ersatzmassnahmen von Projekten Dritter oder als eigentliche Naturschutzprojekte vorge-
sehen.  

2.3 Projektperimeter 
Der Projektperimeter umfasst die Fläche im Talgrund aller Gemeinden zwischen Brig und 
Salgesch. Für die Erhebung des Ist-Zustandes wurde die Fläche unterhalb von 1000 m ü. M. 
betrachtet um möglichst alle Naturwerte zu erfassen.  Seitentäler wurden dabei nicht berück-
sichtigt. Bei der Analyse der Naturwerte sowie den Massnahmenvorschlägen wurde der Pro-
jektperimeter auf die Talebene beschränkt.  

2.4 Konzeptübersicht 
Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über die Vorgehensweise und die erstellten 
Karten. In Kapitel 3 wird anschliessend genauer auf die Methodik, die Datengrundlagen so-
wie die Resultate der einzelnen Konzeptabschnitte eingegangen.  

 Ist-Zustand 
In einem ersten Schritt wurden Informationen zum aktuellen Zustand des Projektperimeters 
thematisch erfasst und auf verschiedenen Ist-Zustands-Karten dargestellt. Es wurden Infor-
mationen zu Schutzgebieten, Trockenstandorten, Feuchtstandorten, Wald- und Hecken so-
wie zur Landwirtschaft gesammelt. Zusätzlich wurden Informationen zu bestehenden Restrik-
tionsfaktoren für zukünftige Aufwertungsmassnahmen identifiziert und in einer weiteren Karte 
dargestellt. Dazu wurden keine Feldaufnahmen getätigt, jedoch im Rahmen von einzelnen 
Kontrollen im Feld Anpassungen durchgeführt. 
 Projekte  
Geplante Infrastruktur- und Aufwertungsprojekte, mit deren Realisierung in den nächsten 
Jahren zu rechnen ist, wurden erfasst und dargestellt. Sie dienen als Grundlage um bevor-
stehende Veränderungen in das Konzept miteinzubeziehen und aufzuzeigen, wo Aufwer-
tungsmöglichkeiten in Zukunft überhaupt noch möglich sind. Neben einer Karte, welche alle 
Projekte aufzeigt, wurde auch eine Karte mit dem Ist-Zustand und allen geplanten Projekten 
als Grundlage für den Soll-Zustand (siehe Kapitel 2.4.6 und 8) erstellt.  
 Naturwertanalyse 
Um festzustellen welche Gebiete besonders wertvoll und schützenswert sind, wurde der Ist-
Zustand anhand von ausgewählten Indikatoren bewertet. Anschliessend wurden sogenannte 
Naturwerte-Hotspots identifiziert, welche eine besonders hohe Dichte an wertvollen Lebens-
räumen aufweisen.  
 Gefährdungsanalyse 
Um die Frage zu beantworten, wie stark die wertvollen Lebensräume im Talgrund gefährdet 
sind, wurden verschiedene Kriterien definiert, mit welchen der Gefährdungsgrad quantifiziert 
werden kann. Auch hier wurden Hotspots ausgeschieden, die aufzeigen, wo der Druck auf 
die wertvollen Lebensräume am grössten ist.  
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 Defizite und Handlungsbedarf 
Aufgrund der Analyse des Ist-Zustandes inkl. den vorhandenen Naturwerten und Gefährdun-
gen wurden Defizite analysiert und der Handlungsbedarf aufgezeigt.  
 Soll-Zustand 
Basierend auf den aufgezeigten Defiziten und dem Handlungsbedarf, ausgewählten Ziel- 
und Leitarten sowie den bestehenden Restriktionen wurden Massnahmen entworfen, um 
einen ökologischen Soll-Zustand der Talebenen zu erreichen. Die Ziel- und Leitarten wurden 
basierend auf Informationen zum Ist-Zustand mit Hilfe von Expertenbefragungen ausgewählt. 
Sie und ihre Lebensräume (Zielbiotope) sollen durch Aufwertungsmassnahmen im Projekt-
perimeter speziell gefördert werden. Es wurde eine Karte mit allen Massnahmen sowie eine 
Karte des Soll-Zustandes erstellt.  

2.5 Allgemeine Informationsgrundlagen 
• Delarze, R., 2005: Réseau Ecologique Cantonal pour la plaine du Rhône (REC), Con-

cept directeur. 52 S. 
• Nivalp SA; BABU GmbH; CSD Ingénieurs SA; Geo & environnement Sarl; Myx GmbH, 

2013: Generelles Projekt der 3. Rhonekorrektion, Grundlagenstudie Bodenkunde. 

• Arbeitsgemeinschaft Forum Umwelt AG – Geotest AG – BINA SA, 2002: Vorprojekts-
Bodenkartierung Raron-Visp. Schlussbericht Boden V0113.1. 

• Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) – Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Na-
tur und Heimatschutz (Stand 13. Juni 2006)  

• Waldgesetz (WaG) – Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Stand am 
13. Juni 2006).  

• Ortskundige Fachexperten:  
Pierre-Alain Oggier, Biologe, Amt für Nationalstrassenbau, Kt. VS 
Arnold Steiner, Biologe, Amt für Nationalstrassenbau, Kt. VS 
Tanja Kreuzer, Biologin, Dienststelle für Wald- und Landschaft, Kt. VS 
Remo Wenger, buweg 
Mathias Hutter, Dienststelle für Wald- und Landschaft, Kt. VS 
Paul Metry, Raumplaner, aeraplan 

• Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung, Schutzkonzept 
Objekt Nr. 28 Pfyn Ost, ABW Architektur und Raumplanung, Bloetzer Werner & Arnold 
Steiner, September 1996 

• Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung, Schutzkonzept 
Objekt Nr. 26 Pfyn West, ABW Architektur und Raumplanung, Bloetzer Werner & 
Arnold Steiner, September 1996 

• Inventar der Trockenwiesen und –weiden der Schweiz, BAFU 2012 
• Flachmoor von Turtig, Beschreibung der Naturwerte und Ausbauvorschläge, Philippe 

Werner, 1990 
• Natur- und Landschaftsschutzkonzept Waldmatten, Aufwertungsmassnahmen, Pronat 

AG, April 2007 
• Bewässerung Niedergesteln, Umweltbericht, Pronat AG, Juni 2008 
• Grüngürtel Baltschieder, Pronat AG, August 2010 
• Die Geschichte des Hochwasserschutzes in der Schweiz Von den Anfängen bis ins 19. 

Jahrhundert; Daniel L. Vischer; Berichte des BWG, Serie Wasser – Rapports de 
l’OFEG, Série Eaux – Rapporti dell’UFAEG, Serie Acque; Nr. 5 – Bern, 2003  

• Erläuterungsberichte zu den Zonennutzungsplänen der Gemeinden 
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2.6 Informationen zu Ziel- und Leitarten 
• Delarze, R., Gonseth, Y., Galland, P., 1999: Lebensräume der Schweiz: Ökologie – 

Gefährdung – Kennarten. Ott Verlag Thun. 413 S.  
• Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF) - www.zdsf.ch/ 

www.infoflora.ch 
• Merkblätter Artenschutz des ZDSF 
• Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz - www.karch.ch 
• Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna – www.cscf.ch 
• Artenschutzblätter des CSCF 
• Ortskundige Fachexperten (siehe oben) 
• Moser, D.M. et al, 2002: Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen der 

Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern; Zentrum des Da-
tenverbundnetzes der Schweizer Flora, Chambésy; Conservatoire et Jardin botaniques 
de la Ville de Genève, Chambésy. BUWAL-Reihe „Vollzug Umwelt“. 118 S.  

• Monney J.-C., Meyer A. 2005: Rote Liste der gefährdeten Reptilien der Schweiz. Hrsg. 
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, und Koordinationsstelle für Am-
phibien- und Reptilienschutz in der Schweiz, Bern. BUWAL-Reihe: Vollzug Umwelt. 50 
S.  

• Monnerat C., Thorens P., Walter T., Gonseth Y. 2007: Rote Liste der Heuschrecken 
der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern, und Schweizer Zentrum für die Kartogra-
phie der Fauna, Neuenburg. Umwelt-Vollzug 0719: 62 S.  

• Informationen zu Heuschrecken: www.pyrgus.de, Stand Oktober 2012 
• Maumary L., Vallottton L., Knaus P. 2007: Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vo-

gelwarte, Sempach, und Nos Oiseaux, Montmollin. 848 S. 
• Zbinden, S., Pilotto J.-D., Durouvenoz, V. 2004: Biologie, Gefährdung und Schutz der 

Groppe (Cottus gobio) in der Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft, Bern. BUWAL-Reihe: Vollzug Umwelt, Mitteilungen zur Fischerei Nr. 77. 75 S. 

• Stucki, P. und Zaugg, B. 2006: Nationaler Aktionsplan Flusskrebse. Bundesamt für 
Umwelt. 40 S. 

2.7 Geodaten 
• Landeskarte 1:25'000, swisstopo: 

Kartenblätter: Sierre (Stand 2010), Raron (Stand: 2005), Brig (Stand: 2005).  
• Zonennutzungspläne der Gemeinden, Stand: 
- Agarn, 1985 
- Baltschieder, 1997 
- Birgisch, 1993 
- Brig-Glis, 2007 
- Eggerberg, 1996 
- Gampel-Bratsch, 2002/2008 
- Lalden, 1996 
- Leuk, 1996 
- Naters, 1997 

- Niedergesteln, 1997 
- Raron, 1996 
- Ried-Brig, 1998 
- Salgesch, 2012 (noch nicht homo-

logiert) 
- Steg-Hohtenn, 2008 
- Turtmann, 2001 
- Varen, 1994 
- Visp, 2008 

 
• Homologierter Waldkataster, Stand 2010 

 
Die genaue Herkunft weiterer Geodaten wird in den einzelnen Kapiteln abgehandelt.  
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3 Ist-Zustand 
Die Aufnahme des Ist-Zustandes dient als Grundlage für die Beurteilung der Naturwerte in-
nerhalb des Projektperimeters (Kapitel 4), die Auswahl von Ziel- und Leitarten (Kapitel 7) 
sowie den Soll-Zustand und die Bestimmung der benötigten Aufwertungsmassnahmen (Ka-
pitel 8). 

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, welche Grundlagen zur Erstellung der verschiedenen 
Themenbereichskarten des Ist-Zustandes verwendet wurden. Für jeden Themenbereich wird 
die aktuelle Situation mit der Situation um 1800 verglichen und kurz analysiert. Der Vergleich 
mit der früheren Situation soll dabei helfen sinnvolle Aufwertungsmassnahmen zu definieren.  

Bemerkung zur 3. Rottenkorrektion: Die prioritäre Massnahme bei Visp wird in den Karten 
des Ist-Zustandes aufgeführt, da es sich um ein bereits umgesetztes Projekt handelt. Alle 
weiteren Abschnitte der 3. Rottenkorrektion sind im Teil Projekte aufgeführt.  

Bemerkung zur A9: Die A9 ist auf allen Ist-Zustandskarten bereits aufgeführt und wird im 
Rahmen des Regionalen Naturschutzkonzeptes immer als bereits bestehende Infrastruktur 
betrachtet.  

Bemerkung zu den Zonenbezeichnungen der ZNP: Die von Gemeinde zu Gemeinde vari-
ierenden Zonenbezeichnungen wurden im Ist-Zustand vereinheitlicht und teilweise zu Zonen 
zusammengefasst. Es kann deshalb sein, dass die Zonenbezeichnungen nicht immer mit 
den Zonenbezeichnungen der Gemeinden übereinstimmen.  

3.1 Schutzgebiete 
Auf der Karte ‚Schutzgebiete’ sind kommunale, kantonale und nationale Schutzgebiete auf-
geführt. Im Folgenden werden alle Objekte inkl. Datenquellen und Stand der Daten aufgelis-
tet. Auf einen Beschrieb der einzelnen Schutzobjekte wird an dieser Stelle verzichtet. Für 
Informationen zu den Objekten können die Objektbeschreibungen zu Bundesinventarobjek-
ten, Schutzentscheide des Kantons Wallis, Erläuterungen zu den Zonennutzungsplanungen 
der jeweiligen Gemeinde sowie die Informationen im Anhang 1 konsultiert werden. Schutz-
gebiete, welche auch in den Karten ‚Feuchtgebiete’ (siehe Kapitel 3.2) und ‚Trockenstandor-
te’ (siehe Kapitel 3.3) aufgeführt sind, sind speziell gekennzeichnet (Feuchtgebiete: f, Tro-
ckenstandorte: t). 

3.1.1 Bundesinventare 

Im Projektperimeter des Regionalen Naturschutzkonzeptes liegen verschiedene Bundesin-
ventare. Die für die Karten verwendeten Geodaten wurden direkt beim BAFU bezogen. Eine 
Liste aller Objekte innerhalb des Projektperimeters sowie der Stand der verwendeten Daten 
ist in Tabelle 1 aufgeführt. Für eine Beschreibung zu den einzelnen Inventarobjekten siehe 
Anhang 1 oder die Objektblätter des Bundes zu den einzelnen Inventarobjekten. Die TWW-
Objekte Anhang 2 wurden nicht berücksichtigt, da es sich um noch nicht bereinigte Objekte 
handelt. 
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wurde der noch nicht vom Staatsrat homologierte Zonennutzungsplan verwendet, da dieser 
kurz vor der Homologation steht und es zahlreiche Änderungen bezüglich Schutzgebieten 
geben wird.  

In den folgenden Tabellen sind alle Naturschutz- (Tabelle 3) und Landschaftsschutzgebiete 
(Tabelle 4) des Projektperimeters aufgelistet. Für detailliertere Informationen zu den einzel-
nen Objekten könnten die Erläuterungsberichte zu den Zonennutzungsplänen der jeweiligen 
Gemeinden sowie die Informationen im Anhang 1 konsultiert werden.   

Seit einiger Zeit gibt es keine Natur- oder Landschaftsschutzobjekte von regionaler Bedeu-
tung mehr. In vielen Gemeinden gibt es aber noch immer regionale Objekte, da der Zonen-
nutzungsplan noch nicht an diese neuen Bestimmungen angepasst wurde. Auf der Karte 
‚Schutzgebiete’ wurden alle regionalen Schutzgebiete als kommunale Schutzgebiete darge-
stellt (Schraffur). Trotzdem wurden die aktuell gültigen Objektnummern (NR, LR) beibehal-
ten.  

Die digitalen Grundlagen wurden grösstenteils vom Kanton Wallis (Stand 2008) zur Verfü-
gung gestellt und durch Angaben aus den aktuell gültigen Zonennutzungsplänen der jeweili-
gen Gemeinden sowie deren Erläuterungen ergänzt, überprüft und bei Bedarf nachdigitali-
siert. 
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3.1.5 Weitere Schutzgebiete und Freihalteflächen 

Basierend auf den Zonennutzungsplänen der Gemeinden wurden weitere Flächen ausge-
schieden, welche durch ihre Zonenzuteilung einen besonderen Schutzstatus erhalten. Dazu 
gehören Uferschutzzonen sowie Freihaltezonen. Ein Spezialfall bildet die Schutzzone 
Schlosspark in Leuk. Auf eine detaillierte Auflistung und Beschreibung dieser Objekte wird 
aufgrund der grossen Anzahl von eher kleinen Objekten verzichtet.  

3.1.6 Schlussfolgerung zu Resultaten der Karte ‚Schutzgebiete’ 

Heute ökologisch sehr wertvolle Gebiete wie das Flachmoor Z’Mutt oder der Pfynwald sind 
meist auf mehreren Stufen geschützt. Viele insbesondere auch trockene Schutzgebiete be-
finden sich an den Talflanken, wo der Siedlungsdruck noch nicht sehr stark ausgeprägt ist. 
Im Talgrund, wo der Druck bedeutend grösser ist, gibt es neben dem Rottenufer und einigen 
kleineren Schutzgebieten (NK 6, NR 51, NR 54) nur wenige grossflächige Schutzgebiete wie 
beispielsweise ein kantonales Landschaftsschutzgebiet in der Gemeinde Turtmann (LK 10) 
sowie die Weiher im alten Rottenlauf bei Leuk (NK 10).  

3.2 Feuchtgebiete 
Für die Karte ‚Feuchtgebiete’ wurden Schutzgebiete, welche sich durch einen besonders 
feuchten Charakter auszeichnen oder ein Fliessgewässer enthalten, ausgewählt. Neben den 
national, kantonal oder kommunal geschützten Feuchtgebieten (siehe Tabellen 1-4, f) gibt es 
in der Talebene weitere Feuchtgebiete, die unter anderem durch Kompensationsmassnah-
men der A9 oder NEAT entstanden sind. Die Karte zeigt, wo im Projektperimeter feuchte 
Lebensräume im jetzigen Zustand vorhanden sind und wie gut diese vernetzt sind. 

3.2.1 Gewässernetz 

Das Projektgebiet verfügt über einige grössere Bäche, welche im Projektperimeter in den 
Rotten münden sowie zahlreiche Gräben und Kanäle, welche im Rahmen der 1. und 2. Rot-
tenkorrektion künstlich geschaffen wurden um die Talebene zu drainieren. Diese künstlich 
geschaffenen Gewässer bilden trotz ihres oft unnatürlichen Charakters ein wichtiges Vernet-
zungselement in der Talebene. Weitere wichtige Elemente des Gewässernetzes sind Suo-
nen, welche ökologisch wertvolle Vernetzungselemente und Lebensräume darstellen. Im 
Rahmen einzelner Projekte wurden zudem neue Feuchtstandorte geschaffen und Bachab-
schnitte wie z. B. der Galdikanal renaturiert.  

Die Datengrundlagen zum Gewässernetz sowie zum Suoneninventar wurden vom Kanton 
zur Verfügung gestellt. Die renaturierten Bachabschnitte und neu erstellten Feuchtstandorte 
wurden gemäss eigener Kenntnis digitalisiert. 

3.2.2 Schilfgürtel 

Grosse zusammenhängende Schilfgürtel sind z. B. für die Rohrammer besonders wertvolle 
Lebensräume. Im Projektperimeter gibt es nur noch einige wenige grosse Schilfflächen wie 
beispielsweise diejenigen angrenzend an den Gross Grabu bei Gampel/Birchmatte oder im 
Leukerfeld. Die Datengrundlagen zum Schilfgürtel wurde vom Kanton Wallis zur Verfügung 
gestellt.  

3.2.3 Kompensationsmassnahmen  

Im Rahmen des NEAT- und des A9-Baus wurden bereits verschiedene Kompensations-
massnahmen umgesetzt, bei welchen neben Aufwertungen bestehender Feuchtgebiete auch 
neue erstellt wurden. Gemäss Auskunft Arnold Steiner (Amt für Nationalstrassenbau, Kanton 
Wallis, A9) und dem Büro Buweg (NEAT) wurden die Kompensationsmassnahmen, welche 
Feuchtgebiete betreffen, ausgeschieden. Die Geodaten zu den Kompensationsmassnahmen 
wurden vom Amt für Nationalstrassenbau, Kanton Wallis (A9) und vom Büro Buweg (NEAT) 
zur Verfügung gestellt. In Tabelle 6 sind die Kompensationsmassnahmen, welche Feuchtge-
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Abbildung 1: Dufourkarte Gebiet Baltschieder um das Jahr 1800 

 
Abbildung 2: Swisstopo Landeskarte Gebiet Baltschieder um das Jahr 2000 

3.3 Trockenstandorte 
Für die Karte ‚Trockenstandorte’ wurden Schutzgebiete, welche sich durch einen besonders 
trockenen Charakter auszeichnen ausgewählt. Neben den national, kantonal oder kommunal 
geschützten Trockenstandorten (siehe Tabellen 1-4, t) gibt es in der Talebene weitere Tro-
ckenstandorte, die durch Kompensationsmassnahmen der A9 entstanden sind. Die Karte 
zeigt, wo im Projektperimeter trockene Lebensräume im jetzigen Zustand vorhanden sind 
und wie gut diese vernetzt sind. 

3.3.1 Kompensationsmassnahmen 

Im Rahmen des A9-Baus wurden verschiedenen Kompensationsmassnahmen umgesetzt, 
bei welchen neue Trockenstandorte wie beispielsweise trockene Böschungen und Trocken-
steinmauern erstellt wurden. Gemäss Auskunft Arnold Steiner (Amt für Nationalstrassenbau, 
Kanton Wallis) wurden die Kompensationsmassnahmen, welche Trockenstandorte betreffen, 
ausgeschieden. Die Geodaten zu den Kompensationsmassnahmen wurden vom Amt für 
Nationalstrassenbau zur Verfügung gestellt. In Tabelle 7 sind die Kompensationsmassnah-
men, welche Trockenstandorte betreffen, aufgelistet. Für eine kurze Erläuterung zu den ein-
zelnen Kompensationsmassnahmen siehe Anhang 1.  
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Tabelle 7 Kompensationsmassnahmen der A9 und der NEAT im Projektperimeter des Regionalen 
Naturschutzkonzeptes Brig-Salgesch bei welchen Trockenstandorte erstellt oder aufgewertet 
wurden. 

 

3.3.2 Weitere Trockenstandorte 

Neben den Kompensationsmassnahmen und Schutzgebieten weist die Talebene nur wenige 
kleine und meist von Menschen geschaffene Trockenstandorte auf. Ein Beispiel sind die 
Hangars auf dem Flugfeld Raron sowie eine Deponie westlich der Deponie Riedertal. Diese 
Trockenstandorte wurden nicht auf der Karte dargestellt.  

3.3.3 Schlussfolgerungen zu Resultaten der Karte ‚Trockenstandorte’ 

Die Dufourkarten aus dem 18. / 19. Jahrhundert weisen Trockenstandorte nicht explizit aus. 
Es lässt sich daher kein direkter Vergleich anhand der Karten zwischen dem Ist-Zustand und 
dem historischen Zustand ziehen. Die Karte zeigt aber, dass der Rotten um 1800 noch deut-
lich über die Talebene mäandrierte und auf gewissen Abschnitten sein Bachbett um- und 
dabei Geschiebe ablagerte. So entstanden immer wieder neue Kiesflächen und somit tro-
ckene Pionier- und Ruderalstandorte. Ansonsten waren im 18. und 19. Jahrhundert trockene 
Gebiete in der Talebene eher selten.  

Trockenstandorte sind auch heute in der Talebene nur spärlich vorhanden. Bei den wenigen 
vorhandenen Standorten in der Talebene handelt es sich grösstenteils um anthropogen ge-
schaffene Standorte wie z.B. Böschungen von Deponien. Der südexponierte Talhang weist 
hingegen viele trockene von Wiesensteppen, Trockenrasen, Föhren- und Flaumeichenwäl-
der geprägte Gebiete mit einer hohen Artenvielfalt auf. Diese sind häufig durch das TWW-
Inventar, BLN-Inventar oder durch kantonale und kommunale Naturschutzgebiete geschützt. 
Der Nordexponierte Talhang weist nur an wenigen Stellen trockene Flächen auf. 

3.4 Wald- und Hecken 
Die Karte ‚Wald- und Hecken Standorte’ zeigt wo, neben der Waldfeststellung durch die 
Landeskarte, in den letzten Jahren besondere Waldaufwertungsmassnahmen und Pflanzun-
gen durchgeführt wurden. Dabei wurden auch Kopfweiden- und Pappelalleeinventare be-
rücksichtigt.  

3.4.1 Wald 

Grundlagen zum Wald stellt unter anderem der Waldkataster (Stand 2011) dar. Die Geoda-
ten wurden von der Dienststelle für Wald- und Landschaft zur Verfügung gestellt. Bei den 
Einträgen des Waldkatasters handelt es sich nur um Waldgebiete welche an Bauzonen an-
grenzen. So sind beispielsweise viele Waldflächen in Hangnähe im Waldkataster nicht expli-
zit ausgewiesen, da sie nicht an Bauzonen grenzen. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
alle Waldkatastereinträge vollständig vorliegen, gilt es in Zukunft immer auch den zum Zeit-
punkt der Konsultation rechtskräftigen Waldkataster zu betrachten. Für die Gemeinde Balt-
schieder wurde der provisorisch, jedoch  noch nicht rechtskräftige Waldkataster abgebildet.  
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Für Waldflächen, welche sich nicht unmittelbar an einer Bauzonengrenze befinden, gilt die 
Waldfeststellung durch die aktuelle Landeskarte (swisstopo, 2010/2005). Generell gilt jede 
Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen 
kann als Wald (Art. 2 WaG). Dies gilt auch, wenn auf einer Fläche beispielsweise nach ei-
nem Rodungsgesuch wieder Wald einwächst.  

3.4.2 Ufervegetation, Alleen und Hecken 

Neben kleineren Waldflächen gibt es noch weitere, besonders für die Vernetzung wichtige 
Baum- und Strauchelemente in der Talebene. Beispielsweise wurden in den Gemeinden 
Lalden und Niedergesteln neue Grüngürtel erstellt. Die Geodaten zu den Grüngürteln wur-
den gemäss eigener Kenntnis digitalisiert. 

Ein weiteres wichtiges Vernetzungselement stellt die Ufervegetation von Flüssen insbeson-
dere des Rotten dar. Leider lagen zur Ufervegetation keine Geodaten vor, allerdings ist meist 
ähnlich wie der Wald auf der aktuellen Landeskarte eingetragen (swisstopo, 2010/2005). 
Flussufer inklusive deren Ufervegetation sind zudem in vielen Gemeinden durch die Zonen-
nutzungsplanung sowie durch das NHG geschützt. Ein Spezialfall bildet die Ufervegetation 
der prioritären Massnahmen der 3. Rottenkorrektion in Visp, hier wurden die Daten (Stand 
2008) vom Kanton zur Verfügung gestellt.   

Pappelalleen sind sowohl aus kulturhistorischer aber auch aus ökologischer Sicht wichtige 
Strukturelemente. Die Grundlagen zu den heute noch bestehenden Pappelalleen wurde vom 
Kanton Wallis zur Verfügung gestellt. In den Gemeinden Visp, Raron und Turtmann stehen 
die Pappelalleen zudem durch die Zonennutzungsplanung unter Schutz. Leider mussten in 
letzter Zeit trotzdem sehr viele Pappeln entlang der Kantonsstrasse aus Sicherheitsgründen 
gefällt werden. Ein Ersatz an Ort und Stelle ist nicht mehr möglich. 

Durch die traditionelle Nutzung der Kopfweiden in der Talebene entstanden Lebensräume, 
welche Nistmöglichkeiten für Vögel wie Eulen oder für Fledermäuse bieten. Für das Gebiet 
Leukerfeld sowie für die Gemeinde Turtmann, wo die Kopfweiden ein landschaftsprägendes 
Element darstellen, liegt ein Kopfweideninventar des Regionalen Naturparks Pfynwald 
(Stand 2012) vor. Das Inventar unterscheidet zwischen alten Kopfweiden sowie Neupflan-
zungen.  

Hecken und markante Einzelbäume sind auf der Landeskarte (swisstopo, 2010/2005) darge-
stellt. Für die Gemeinde Turtmann liegt zudem basierend auf den Waldkatasterkarten aus 
den Jahren 1989 und 1999 eine Inventarisierung aller Hecken auf dem Gemeindegebiet vor. 
Die heute noch bestehenden Hecken wurden digitalisiert und auf der Karte ‚Wald- und He-
cken’ dargestellt. Für die Hecken im Gebiet Leukerfeld wurde das provisorische Heckenin-
ventar des Regionalen Naturparks Pfyn zur Verfügung gestellt.  

3.4.3 Kompensationsmassnahmen 

Im Rahmen des A9- und des NEAT-Baus wurden verschiedenen Kompensationsmassnah-
men umgesetzt, bei welchen Waldareale und Ufervegetation aufgewertet wurden. Auch für 
diverse andere Projekte wurde im Gebiet zwischen Brig und Salgesch immer wieder Wald 
aufgewertet sowie Neupflanzungen von beispielsweise Pappeln durchgeführt. Arnold Stei-
ner, Amt für Nationalstrassenbau (A9) und das Büro Buweg (NEAT) haben die Kompensati-
onsmassnahmen, welche Wald betreffen, ausgeschieden und die Geodaten zur Verfügung 
gestellt. Kompensationsmassnahmen anderer Projekte wurden durch die Befragung von 
Fachexperten zusammengetragen und teilweise basierend auf vorliegenden Karten digitali-
siert. Oft wurden die Aufwertungsmassnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten 
durchgeführt. Auf eine genauere Erläuterung und Auflistung der Kompensationsmassnah-
men welche Wald-, Hecken und Bäume betreffen wird hier verzichtet.  
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3.4.4 Schlussfolgerungen zu Resultaten der Karte ‚Wald und Hecken’ 

Der Vergleich der Dufourkarte mit der heutigen Landeskarte zeigt, dass obwohl der Rotten 
schon zur Zeit der Dufourkarten (um 1800) teilweise begradigt war, noch vielerorts Waldflä-
chen, also Auenwälder, Hartholzauen und Weichholzauen, an den Rotten angrenzten (siehe 
Abbildung 3 und Abbildung 4). Auf diese Flächen nahmen im Zuge der weiteren Korrektionen 
des Rotten und seiner Zuflüsse, sowie durch die Intensivierung der Landwirtschaft die Wald-
flächen stark ab, was schliesslich dazu führte, dass heute in der Talebene nur noch wenige 
Waldareale bestehen. Es handelt sich dabei grösstenteils um Auenwaldrelikte, Baumgrup-
pen, Feldgehölze und Hecken im intensiv genutzten Landwirtschaftsland. Durch vereinzelte 
Kompensationsmassnahmen konnten bestehende Waldareale und Ufervegetation ökolo-
gisch aufgewertet und neue Gebüschgruppen und Bäume angepflanzt werden. Trotz dieser 
Aufwertungsmassnahmen sind die meisten bestehenden Waldareale noch immer voneinan-
der isoliert. 

Der Pfynwald ist ein zusammenhängendes Föhrenwalareal mit trockenen Alluvialterrassen 
und nimmt durch seine grosse Ausdehnung und Artenvielfalt eine besonders wichtige ökolo-
gische Rolle in der Talebene ein. Das Waldareal wird insbesondere durch den Rotten mit der 
Umgebung vernetzt und wurde in diesem Bereich bereits durch Kompensationsmassnahmen 
der A9 aufgewertet. Weiter bemerkenswert und ökologisch sowie aus landschaftlicher Sicht 
sehr wertvoll ist die Heckenlandschaft Susten, welche direkt an den Pfynwald anschliesst. 

An den meisten Kanälen besteht die Ufervegetation heute nur aus einem Schilfgürtel und 
auch die Ufervegetation entlang des Rotten ist im Vergleich zum Zustand vor der Korrektion 
(Kanalisation und Begradigung) eher schmal und karg, jedoch von Bäumen und Sträucher 
geprägt. Trotzdem ist die Ufervegetation auch heute noch ein wichtiger Vernetzungskorridor 
im Projektperimeter.  

 

 
Abbildung 3: Rottenebene bei Gampel um das Jahr 1800 mit erkennbaren Waldstandorten entlang 

des Rottens 

 
Abbildung 4: Rottenebene bei Gampel um das Jahr 2000 nur noch mit kleinen Waldarealen im Gebiet 

Niedergesteln 
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3.5 Landwirtschaft 
Die Karte ‚Landwirtschaft’ zeigt auf, wo im Projektperimeter wertvolle Landwirtschaftsflächen 
vorkommen und wo die Schwerpunkte der extensiven Nutzung liegen. In den folgenden Un-
terkapiteln sind die verschiedenen Landwirtschaftszonen gemäss den aktuell gültigen digital 
vorliegenden Zonennutzungsplänen der Gemeinden zwischen Brig und Salgesch kurz be-
schrieben. Es wurden nur die Landwirtschaftszonen dargestellt, alle anderen Zonen sind 
weiss hinterlegt. 

3.5.1 Landwirtschaftszone 1 

Landwirtschaftszonen 1. Priorität sind auf Grund ihrer Topografie und/oder Bodenqualität 
landwirtschaftlich gut nutzbare Flächen. Sie umfassen ähnlich wie Fruchtfolgeflächen offenes 
Ackerland und ackerfähige Kunst- und Naturwiesen (potentielles Ackerland). Die Kriterien für 
die Einteilung in Landwirtschaftszone 1 sind Ertragsfähigkeit, maschinelle Bebaubarkeit, Hö-
henlage, klimatische Verhältnisse, Geländeform und Flächengrösse. 

Die meisten landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Talebene sind intensiv genutzt und 
der Landwirtschaftszone 1. Priorität zugeteilt. Wenige kleine Gebiete der Landwirtschaftszo-
ne 1 in der Talebene sind extensiv bewirtschaftet oder weisen einen grossen Anteil von 
Obstbäumen, Gebüschgruppen, Hecken, Einzelbäume und Baumgruppen auf.  

3.5.2 Landwirtschaftszone 2 

Zu den Landwirtschaftszonen 2. Priorität gehören die Mähwiesen und Weiden, welche weni-
ger gut bewirtschaftbar und ertragsärmer sind als die Flächen der Landwirtschaftszone 1. 
sowie Sömmerungsweiden in höheren Lagen, welche als Futterbasis eine wichtige Rolle in 
der Landwirtschaft spielen. Weiter wird auch Brachland, welches auf Grund des Rückgangs 
und der zunehmenden Mechanisierung v.a. in Randgebieten und abgelegenen Gebieten 
vorkommen zu dieser Kategorie gezählt. Die Landwirtschaftsflächen 2. Priorität kommen 
zwischen Brig und Salgesch v.a. an den Talflanken vor. 

3.5.3 Spezielle Landwirtschaftszonen  

Spezielle Landwirtschaftszonen sind Landwirtschaftszonen, welche für bodenunabhängige 
landwirtschaftliche Aktivitäten genutzt werden. Solche Zonen wurden im Projektgebiet nur in 
den Gemeinden Brig-Glis und Gampel ausgeschieden. Es handelt sich dabei um Schreber-
gärten. 

3.5.4 Reben 

Rebberge gibt es grossflächig vor allem in den Gebieten Salgesch, Varen, Leuk und St. 
German sowie einige kleinere Flächen in Agarn. Die terrassenförmig angelegten Rebberge 
mit ihren zahlreichen Trockenmauern sind von besonderer ökologischer Bedeutung. 

3.5.5 Geschützte Landwirtschaftszonen 

Siehe Kapitel 3.1.4 Geschützte Landwirtschaftszonen.  

3.5.6 Kompensationsmassnahmen 

Einige Kompensationsmassnahmen welche im Rahmen des A9- sowie des NEAT-Baus um-
gesetzt wurden, werden extensiv bewirtschaftet und sind speziell auf der Karte ‚Landwirt-
schaft’ nochmals aufgeführt (vgl. Kapitel 3.2.3, 3.3.1 und 3.4.3). Zusätzlich sind weitere 
Kompensationsmassnahmen welche die Landwirtschaft betreffen aufgeführt, wie beispiels-
weise die Uferbereiche von Kanälen, welche im Rahmen von Unterhaltsarbeiten teilweise als 
extensive Wiese genutzt werden. Solche Kompensationsmassnahmen wurden durch Exper-
tenbefragungen zusammengetragen und digitalisiert. 
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3.5.7 Extensiv bewirtschaftete Schutzgebiete 

Neben den Kompensationsmassnahmen werden auch einige Schutzgebiete extensiv bewirt-
schaftet. Diese sind in Kapitel 3.1 und Anhang 1 beschrieben und werden hier nur nament-
lich genannt aber nicht in der Karte aufgeführt: 

• Flachmoor Mutt (NR 45) 

• Teilgebiet von LR 49 

• Teilgebiete von NK 22 

• im BLN Gebiet 1716 Pfynwald sind die Landwirtschaftsflächen meist eher extensiv bewirt-
schaftet 

3.5.8 Fruchtfolgeflächen 

Fruchtfolgeflächen sind qualitativ bestgeeignetes ackerfähiges Kulturland, welches gemäss 
Sachplan Fruchtfolgeflächen speziellen Schutzbestimmungen unterliegt. Fruchtfolgeflächen 
sollen vor Überbauung geschützt werden und der langfristigen Versorgungssicherung erhal-
ten bleiben. 

Im Projektperimeter sind Fruchtfolgeflächen grossflächig vorhanden, da sich der Talgrund 
aufgrund der Bodeneigenschaften für den Ackerbau besonders gut eignet. Fast alles noch 
vorhandene Landwirtschaftsland wurde hier als Fruchtfolgefläche ausgeschieden. Insbeson-
dere in den Gebieten um die Flugpisten Raron und Turtmann sowie im Leukerfeld und im 
Pfyngut sind heute noch grosse zusammenhängende Flächen an ackerbaufähigem Land 
vorhanden.  

3.5.9 Parzellen pro Natura 

Pro Natura besitzt im Talgrund bei Turtmann Parzellen in der Jaggaseiu. Bei diesen Parzel-
len handelt es sich um Wässermatten, welche im traditionellen Sinn bewirtschaftet werden 
um die Artenvielfalt zu fördern. Die Angaben zu diesen Parzellen stammen vom Kanton und 
wurden nachdigitalisiert. 

3.5.10 Schlussfolgerungen  

War um 1800 der Talgrund nur schwer bewirtschaftbar, so haben Meliorationmassnahmen 
und Flusskorrektionen dazu geführt, dass im Talgrund heute grosse Flächen von gut 
bewirtschaftbarem landwirtschaftlichem Land vorhanden sind. Dementsprechend werden die 
meisten Flächen in der Talebene heute auch sehr intensiv genutzt. Durch die Kultivierung 
der Taleene sind zwar neue Lebensräume für Arten der Kulturlandschaft entstanden, mit der 
wenig später zunehmenden Intensivierung der Landwirtschaft wurden diese neu 
geschaffenen Lebensräume mit zahlreichen Sturkturelementen wie Hochstammobstbäumen 
oder Windschneiden aber schon bald wieder zerstört. Vereinzelt gibt es aber noch immer 
Gebiete mit Auenwaldrelikten, Baum- und Gebüschgruppen und Hecken wie in der Wolfeie 
und bei Niedergesteln. 

Extensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen sind in der Talebene heute eher selten. Sie 
liegen grösstenteils in Schuztgebieten oder betreffen Kompensationsmassnahmen. Aun den 
Talhängen sind auf Grund der landwirtschaftlichen Eignung extensiv bewirtschaftete Flächen 
dafür verbreitet.  
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6 

Futterbau bevorzugt  
Der Obstbau ist nur 
in Spezialfällen 
möglich. 

Stark eingeschränkter Ackerbau, sehr stark eingeschränkte 
Fruchtfolge. Futterbau mit sicheren Erträgen; Ackerbau wegen 
grosser Hangneigung, Vernässung limitiert; Getreidebau möglich. 
Auf sandreichen Substraten Hackfruchtanbau und Feldgemüse 
möglich, die Ertragssicherheit ist jedoch stark eingeschränkt. 
Obstbau: Der Anbau von Apfel- und Birnbäumen ist auf sandreichen 
Substraten möglich. Die Ertragssicherheit ist jedoch stark 
eingeschränkt. 

7 

Gutes bis mässig 
gutes Wies- und 
Weideland 
Für den Obstbau 
nicht geeignet 

Vielseitige Wiesland- oder Mähweidenutzung. Mittlere 
Nutzungsintensität mit genügender Ertragssicherheit; 
Grossviehweide sowie Ernte mit Ladewagen möglich. 

8 

Wiesland (wegen 
Nässe nur zum 
Mähen geeignet) 
Für den Obstbau 
nicht geeignet 

Einseitige Schnittnutzung. Reduzierte Nutzungsintensität mit 
genügender Ertragssicherheit; starke Einschränkung in der 
Befahrbarkeit und Weidenutzung. 

9 

Extensives Wies- 
und Weideland 
Für den Obstbau 
nicht geeignet 

Extensive Schnittnutzung (Dürrfutter) oder extensives Weideland. 
Geeignete Nutzungsart von Hangneigung und Wasserhaushalt 
abhängig. 

10 

Streueland 
(Limitierung ist 
nässebedingt) 
Für den Obstbau 
nicht geeignet 

Streuelandnutzung. Wegen dauernder Vernässung nur als 
Streueland nutzbar. 

 

3.7 Restriktionen 
Die Karte ‚Restriktionen’ zeigt auf, wo Infrastrukturen und Nutzungszonen es zum jetzigen 
Zeitpunkt verunmöglichen an gewissen Stellen im Talgrund Aufwertungs- und Vernetzungs-
massnahmen durchzuführen.  

3.7.1 Infrastrukturen 

Zu den restriktiven Infrastrukturen werden Altlastenstandorte, Strassen, Eisenbahnlinien, 
Wander- und Fahrradwege sowie Leitungen gezählt. Ebenfalls in der Karte aufgeführt sind 
Deponiestandorte. In diesen sind in begrenztem Masse Massnahmen für die Natur (Tritt-
steinbiotope) möglich. Die Daten zu den Infrastrukturen stammen grösstenteils vom Kanton 
Wallis (Stand 2008). Daten zu den Verkehrsinfrastrukturen wie Autobahn, Kantonsstrasse 
und Eisenbahn stammen aus dem LEK Brig-Salgesch (Stand 2006).  

3.7.2 Zonennutzungspläne 

Die in den Zonennutzungsplänen der Gemeinden ausgeschiedenen Bau-, Industrie-, Gewer-
bezonen, Zone öffentlicher Bauten und Anlagen sowie weitere Spezialzonen können, wenn 
überhaupt, nur in sehr begrenztem Masse für Aufwertungs- resp. Vernetzungsmassnahmen 
verwendet werden. Auf die einzelnen Zonen wird hier nicht im Detail eingegangen. Als Da-
tengrundlagen dienten die aktuell rechtsgültigen Zonennutzungspläne der Gemeinden, wel-
che vom Kanton zur Verfügung gestellt wurde. Für die Gemeinde Salgesch wurde der Zo-
nennutzungsplan, welcher kurz vor der Homologation steht verwendet (Stand 2012).  
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3.7.3 Archäologische Schutzgebiete 

Archäologische Schutzgebiete sind im Zonennutzungsplan speziell ausgeschiedene Berei-
che welche nicht durch bauliche Eingriffe zerstört werden dürfen. Im Projektperimeter sind 
die meisten archäologischen Schutzzonen innerhalb von Siedlungsgebiet (z.B. Brig-Glis). 
Nur wenige Gebiete haben Potential für Aufwertungs- und Vernetzungsmassnahmen wie 
beispielsweise die Schutzzone bei Eyholz. Aus diesem Grund sind archäologische Schutz-
gebiete ein Restriktionsfaktor von eher geringer Bedeutung.  

3.7.4 Schlussfolgerungen zu Resultaten der Karte ‚Restriktionen’ 

Grosse Bauzonen sowie Industrie- und Gewerbezonen stellen die bedeutendste Restriktion 
in der Talebene dar. Insbesondere bei in den beiden Ballungszentren Visp und Brig sind 
durch die Bau-, Industrie- und Gewerbezonen grosse anthropogen beeinflusste Flächen ent-
standen. In diesen Gebieten ist der Nutzungsdruck gross und schon heute bestehen dort 
wenige naturnahe Flächen. Auch in Zukunft können aufgrund der Restriktionen hier keine 
naturnahen Flächen erstellt werden. Diese beiden Ballungszentren stellen eine Barriere in 
der Längsvernetzung zwischen Brig und Salgesch dar. Das Zusammenwachsen der Sied-
lungsräume sowie die starke Ausdehnung von Industrie- und Gewerbezonen stellen auch in 
anderen Gemeinden Probleme dar, welche die Naturräume bedrohen. 

Weitere Restriktionen sind das zukünftige Trassee der Autobahn, das bestehende Trassee 
der SBB und der Kantonsstrasse. Diese Infrastrukturen verlaufen zwischen Brig und Salge-
sch grösstenteils parallel zum Rotten längs durch das Tal. Begleitet werden diese Verkehrs-
achsen meist von Hochspannungsleitungen.  

Die Flugplatzstandorte Raron und Turtmann sind auf Grund ihrer eingeschränkten Nutzung 
resp. ungenutzten Zustand Bereiche in denen Möglichkeiten zu Naturaufwertungen beste-
hen. 

Der Vergleich der Dufourkarte mit den heutigen Landeskarten zeigt, dass der Siedlungsraum 
in den letzten 200 Jahren stark zugenommen hat, das Strassennetz dichter wurde und das 
Eisenbahnnetz hinzukam. Allgemein hat sich der Nutzungsdruck auf die Flächen in der Tal-
ebene in den letzten 200 Jahren stark erhöht (v.a. in der Umgebung von Brig und Visp). Die 
Talebene zwischen Brig und Salgesch weist heute viele menschliche Einflüsse wie Siedlun-
gen, Verkehrsachsen, Hochspannungsleitungen etc. auf. Zudem sind viele offene Gebiete 
intensiv landwirtschaftlich genutzt. Wertvoller Naturraum ist in der Talebene nur noch be-
grenzt und v.a. in Schutzgebieten vorhanden.  
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Abbildung 5: Rottenebene zwischen Brig und Gamsen um das Jahr 1800 mit den erkennbaren sepa-

raten Siedlungen Brig, Naters, Glis und Gamsen 

 
Abbildung 6: Rottenebene zwischen Brig und Gamsen um das Jahr 2000 mit den zusammengewach-

senen Siedlungen Brig, Naters, Glis und Gamsen, sowie dem erweiterten Strassennetz und 
der Eisenbahnlinie 
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4 Projekte 
Die Karte ‚Projekte’ zeigt alle bekannten Projekten in der Talebene, welche für die kommen-
den Jahre geplant sind. Die Karte ‚Ist-Zustand und Projekte’ zeigt den heutigen Zustand zu-
sammen mit diesen Projekten. Diese Karte soll veranschaulichen, wo in Zukunft noch Auf-
wertungsmöglichkeiten bestehen und ob eventuell Synergien mit bereits geplanten Projekten 
genutzt werden können.  

Die dritte Rhonekorrektion wird auf der Karte ‚Ist-Zustand und Projekte’ gemäss generellem 
Projekt (Stand 2012) dargestellt. Die Prioritäre Massnahme Visp ist zudem im Ist-Zustand 
aufgeführt, da diese Massnahme bereits umgesetzt wurde resp. umgesetzt wird (siehe Kapi-
tel 3).  

Ein grosser Teil der projektierten Aufwertungsmassnahmen betreffen Kompensationsmass-
nahmen der A9. Weiter gibt es vereinzelte Gewässerprojekte wie beispielsweise die weitere 
Revitalisierung des Galdikanals. Im Bereich Leukerfeld werden zudem Hecken- und Einzel-
bäume gepflanzt.  

Anmerkung zur Projektumsetzung: Es ist möglich, dass einige Projekte im Verlauf der 
Vernehmlassung zum Regionalen Naturschutzkonzept bereits umgesetzt wurden oder sehr 
bald umgesetzt werden.  

5 Naturwerte  
Basierend auf dem Ist-Zustand insbesondere den Karten ‚Schutzgebiete’, ‚Feuchtgebiete’, 
‚Trockenstandorte’ und ‚Landwirtschaft’ sowie den vorliegenden Informationen zu den ein-
zelnen Schutzgebieten und Kompensationsmassnahmen (siehe Anhang 2) wurden den Na-
turflächen im Projektperimeter definierte Naturwerte zugeordnet. Ein hoher Naturwert bedeu-
tet, dass ein Naturraum ökologisch besonders wertvoll und schützenswert ist. Die Abgren-
zung der 95 zu bewertenden Naturräume erfolgte basierend auf Expertenbefragungen und 
aufgrund von topographischen und geographischen Kriterien. In die Bewertung der Natur-
räume flossen folgende Kriterien ein:  

• Schutzstatus 

Ist ein Naturraum national, kantonal oder kommunal geschützt wird davon ausgegangen, 
dass sein ökologischer und landschaftlicher Wert grösser ist, als wenn ein Gebiet nicht ge-
schützt ist.  

• Strukturen 

Basierend auf den zu jedem Naturraum gesammelten Informationen (siehe Anhang 2) und 
einzelnen Feldbegehungen wurden jedem Naturraum bestimmte Strukturen wie beispiels-
weise Feldgehölze, Teiche oder Trockenmauern zugewiesen. Je mehr Strukturen in einem 
Naturraum vorhanden sind, desto höher fiel sein Naturwert aus.  

• Landwirtschaftliche Nutzung 

Ist ein Naturraum für die landwirtschaftliche Nutzung von besonderer Bedeutung und wird er 
eher intensiv bewirtschaftet, so viel der Naturwert geringer aus. 

• Vernetzung 

Der Grad der Vernetzung mit den Talhängen, dem Rotten sowie mit wertvollen Gebieten in 
der Talebene floss ebenfalls in die Beurteilung der Naturwerte ein. Je höher die Vernetzung 
ist, desto wertvoller wurde ein Naturraum eingestuft.  
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• Bauzonen 

Befinden sich Naturräume in bereits durch die Zonennutzungspläne festgelegten Bauzonen, 
so wird die Gefährdung generell als sehr gross eingestuft. Dabei wird zwischen unterschied-
lichen Bauzonen unterschieden. 

• Weitere Nutzungen 

Der Gefährdungsgrad von Naturräumen welche an Infrastrukturen grenzen wurde generell 
als höher eingestuft, als wenn ein Naturraum nicht direkt an bestehende Infrastrukturen 
grenzt. Dies da Eingriffe und zukünftige Bauten in der Nähe von bereits bestehenden Infra-
strukturen oft wahrscheinlicher sind. Dabei wurde die Gefährdung durch beispielsweise 
Wanderwege geringer eingestuft als beispielsweise durch Autobahn und Kantonsstrasse.  

• Landwirtschaft 

Basierend auf den Zonenzuteilungen wurde für jedes Gebiet abgeschätzt, wie gross die Ge-
fährdung durch die Landwirtschaft ist. Ist ein Naturraum beispielsweise in einer Landwirt-
schaftszone der 1. Priorität wird dies als mittlere bis grosse Gefährdung eingestuft. Liegt der 
Naturraum aber beispielsweise in einer geschützten Landwirtschaftszone, ist die Gefährdung 
sicher geringer.  

• Schutz 

Befindet sich der Naturraum in einem Schutzgebiet so ist dessen Gefährdung generell eher 
gering einzustufen. Dabei wurde zwischen nationalem, kantonalem und kommunalem 
Schutzstatus unterschieden, wobei die Gefährdung von kommunalen Schutzgebieten am 
grössten ist. Berücksichtigt wurde auch der Schutz von Gewässern durch das GschG, falls 
Gewässer nicht sowieso bereits in einem Schutzgebiet lagen.  

• Wald 

Da Wald generell durch das WaG geschützt ist gilt für den Wald eine eher geringe Gefähr-
dung. Insbesondere Flächen, welche durch den Waldkataster erfasst werden sind gut ge-
schützt. Wald im Bereich von Landwirtschaftlicher Nutzfläche wurde hingegen als weniger 
gut geschützt beurteilt. 

• Aufwertungsmassnahmen 

Es wird davon ausgegangen, dass wo bereits Aufwertungsmassnahmen realisiert werden 
konnten, in näherer Zukunft keine grosse Gefährdung besteht. Dies da Aufwertungsmass-
nahmen oft Kompensationsmassnahmen für Bauprojekte darstellen und dadurch einen ge-
wissen rechtlichen Status erhalten. Sind in einem Gebiet in Zukunft Aufwertungsmassnah-
men geplant, wird auch von einer geringeren Gefährdung ausgegangen (siehe Karte ‚Ist-
Zustand und Projekte’).  

Gemäss der Bewertungsmatrix in Anhang 3 wurden die einzelnen Gefährdungsfaktoren zu 
einem oder mehreren Gefährdungswerten pro Naturraum zusammengefasst. Anschliessend 
wurden diese Ergebnisse von Experten überarbeitet, was zu einer Anpassung der Gefähr-
dungswerte führte. Die Resultate der Gefährdungsanalyse sind in der Karte ‚Gefährdungen’ 
dargestellt. Die Bewertungsmatrix inklusive Anpassungen durch Expertenmeinungen kann 
im Anhang 3 eingesehen werden. Mit Hilfe der Gefährdungswerte pro Naturraum sowie der 
Naturwertekarte kann festgestellt werden wo in Zukunft vermehrte Schutzanstrengungen 
benötigt werden und wo entsprechende Massnahmen notwendig sind (siehe Kapitel 7). 

Basierend auf den Gefährdungskarten wurde zusammen mit Experten Gefährdungshotspots 
definiert. Diese zeigen, wo im Projektperimeter eine hohe Dichte an grossen Gefährdungen 
zu finden ist (siehe Karte ‚Gefährdungs-Hotspots’).  Die Karte dient als Hilfestellung zur Mas-
snahmenplanung und ermöglicht es den Projektperimeter als Ganzes zu betrachten. So 
können grosse Gefährdungen erkannt und Massnahmen zum Schutz dieser Gebiete vorge-
schlagen werden. Es konnten total fünf Gebiete mit einer besonders hohen Dichte an gros-
sen Gefahren definiert werden, diese sind in Tabelle 10 aufgeführt.  
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turwerte gesteigert werden. Die bereits erfolgte Aufwertung des Laldnerkanals bietet zudem 
das Potential die Längsvernetzung im Gebiet Lalden weiter auszubauen. 

Baltschieder – Grosseia 
Im Bereich sind grosse Naturwerte vorhanden die mit den westlich anschliessenden wertvol-
len Gebieten einen Naturwerte-Hotspot bilden. Gewisse Werte im Gebiet Grosseia basieren 
auf getätigten Kompensationsmassnahmen sowie auf den geschützten bestockten Gebieten 
(NR 54). Gleichzeitig werden aber die relativ grossen Landwirtschaftsflächen mit teilweise 
guten Naturwerten durch die landwirtschaftliche Nutzung und Intensivierung gefährdet. Die 
Gebiete liegen in einem Gefährdungs-Hotspot. Ein wichtiges Ziel in diesem Gebiet ist des-
halb die Erhaltung und Aufwertung der Landwirtschafsflächen.  

Die Längsvernetzung parallel zur Rhone soll in diesem Bereich weitergeführt werden. Zudem 
besteht insbesondere in den Gebieten Burgereia und Wolfeie das Potential die Quervernet-
zung zwischen der Rhone und den Talhängen zu verbessern.  

Basper - Raron 
Dieser Abschnitt weist teilweise sehr grosse Naturwerte auf. Besonders wertvoll sind das 
Flachmoor Mutt und die linksufrigen Flächen entlang der Rhone sowie wertvolle Gebiete 
rechtsufrig im Gebiet z'Chumma und linksufrig im Bereich von Landwirtschaftsflächen mit 
Hecken, Gebüschgruppen und Auenwaldrelikten. Weitere Naturwerte im Bereich Raron ba-
sieren auf getätigten und projektierten Kompensationsmassnahmen durch die A9. Das ge-
samte Gebiet liegt in einem Naturwerte-Hotspot. Das Landwirtschaftsland ist hingegen eher 
strukturarm und die landwirtschaftliche Nutzung stellt eine mittlere Gefährdung der Naturwer-
te in den Landwirtschaftsflächen dar. Kleine Flächen liegen in Industriegebieten (sehr grosse 
Gefährdung). Daher liegt der grösste Teil dieses Abschnitts gleichzeitig in einem Gefähr-
dungs-Hotspot. Der sehr wertvolle Streifen entlang dem linken Ufer der Rhone geht durch 
den Bau der Autobahn grösstenteils verloren. Keine Gefährdung besteht für das Flachmoor 
Mutt und gewisse Flächen im Gebiet Z'Chumma auf Grund des Schutzes dieser Gebiete. 

Hauptziele in diesem Abschnitt sind die möglichst grossflächige Erhaltung der wertvollen 
Gebiete sowie die Aufwertung der eher strukturarmen Landwirtschaftsflächen. Weiter bietet 
der Abschnitt entlang der Flugpiste grosses Potential für eine Quervernetzung der Talhänge.  

Niedergesteln - Stägerfäld 
Im Gebiet Putersch, Stägerfeld sind bis auf vereinzelte Hecken sowie die renaturierten Ab-
schnitte des Galdikanals nur sehr geringe Naturwerte vorhanden. Im Bereich Stadelachra 
weist das Landwirtschaftsland hingegen sehr grosse Naturwerte auf. Das Gebiet ist relativ 
gut geschützt, da es in einer Landwirtschaftzone I und im regionalen Naturschutzgebiet NR 7 
liegt. Sehr wertvoll sind insbesondere die grösstenteils bestockten Bereiche inkl. See entlang 
des Ufers der Rhone und die verschiedenen Strukturen wie Auenwaldrelikte, Hecken und 
Feldgehölze. Dieser wertvolle Bereich liegt in einem Naturwerte-Hotspot. Das gesamte Ge-
biet zwischen Niedergesteln und Steg liegt  aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung (In-
tensivierung und der Dritten Rhonekorrektion) in einem Gefährdungs-Hotspot. Durch die Drit-
te Rhonekorrektion gehen die sehr wertvollen Flächen entlang der Rhone grösstenteils verlo-
ren. Es werden sich in diesem Bereich jedoch neue wertvolle Flächen ausbilden, wodurch 
der Naturwert längerfristig nicht reduziert wird. Ein wichtiges Ziel in diesem Gebiet ist im ver-
bleibenden Landwirtschaftsland die Strukturvielfalt zu erhalten.  

Das Gebiet Turtiggrund ist durch den Bau der Autobahn A9 stark gefährdet. Südlich des Tur-
tiggrunds sind zwar Kompensationsmassnahmen der A9 vorgesehen, wodurch die Naturwer-
te lokal verbessert werden können. Trotzdem bewirkt die Autobahn im gesamten Abschnitt 
eine zusätzliche Barriere zwischen den Talhängen, was die Naturwerte im Gebiet längerfris-
tig stark reduzieren wird. Daher ist die Förderung einer Längs- und Quervernetzung von 
grosser Bedeutung. 
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Gampel - Turtmann 
Dieser Abschnitt weist, trotz der zahlreichen Kopfweiden, nur ungenügende Naturwerte auf. 
Einige kleinere Flächen haben einen grösseren Naturwert, so der alte Rhonelauf und das 
Rhoneufer im Gebiet Obereiu, das Gebiet bim Wachthüs und das Gebiet Martischeiu. Die 
Gefährdung besteht grösstenteils in der landwirtschatlichen Nutzung, weshalb die Fläche 
nicht in einem Gefährdungs-Hotspot liegt. Die meisten Flächen sind der Landwirtschaftszo-
ne I zugeordnet. Eine grössere Gefährdung weisen die Bereiche auf, welche von der Dritten 
Rhonekorrektion sowie der Autobahn in Anspruch genommen werden. Allerdings betreffen 
diese keine besonders hohen Naturwerte. Auch von Bau-, Industrie- und Gemischten Zonen 
geht eine Gefährdung aus. Die Gebiete Martischeiu und bim Wachthüs liegen im LK 10 und 
weisen daher eine geringe Gefährdung auf.  

Das Gebiet weist grosses Potential für Aufwertungen auf, da die Gefährdung eher gering und 
die Naturwerte ungenügend sind. Aufwertungsmassnahmen sollten dabei insbesondere zu 
einer verbesserten Längs- und Quervernetzung beitragen. Die ehemalige Flugpiste bietet 
zudem Potential für grössere Aufwertungsprojekte. Beispielsweise bietet der vorgesehene 
Innovationspark Potential um im Naturbereich innovative Ideen zu entwickeln und umzuset-
zen. Die zukünftige Nutzung des Flugplatzgeländes ist jedoch bisher noch unklar.  

Turtmann - Agarn 
Der Abschnitt weist in den Bereichen Füela und Feschel sowie der Teichlandschaft im Leu-
kerfeld grosse Naturwerte auf. Aber auch einige kleinere Flächen haben einen grösseren 
Naturwert, wie beispielsweise das rechte Rhoneufer und die Turtmännu. Zudem wurden im 
Gebiet Leukerfeld und Radet sowie bei der Einmündung der Turtmännu in die Rhone Kom-
pensationsmassnahmen realisiert oder sind vorgesehen. Diese Gebiete stellen aufgrund der 
hohen Dichte an Naturwerten einen Naturwerte-Hotspot dar. Die wertvollen Bereiche Flüela 
und Feschel sind geschützt. Ebenso liegen Teile der Teichlandschaft Leukerfeld in einem 
Naturschutzgebiet. Eine grössere Gefährdung weisen die Bereiche auf, welche von der Drit-
ten Rhonekorrektion in Anspruch genommen werden. Ziel ist es, die grossen Naturwerte 
möglichst zu erhalten und deren Vernetzung durch weitere Aufwertungsmassnahmen zu 
verbessern.  

Im Landwirtschaftsgebiet Jaggaseiu sind die meisten Flächen Fruchtfolgeflächen und der 
Landwirtschaftszone I zugeordnet oder liegen in geschützten Landwirtschaftszonen. Das 
Gebiet weist aber aufgrund der oft sehr intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nur einen 
mittelgrossen Naturwert auf. Die Landwirtschaftszonen im Gebiet Unnerfäld sind durch die 
landwirtschaftliche Nutzung bereits heute beeinträchtigt und weisen nur geringe Naturwerte 
auf. In Zukunft soll in der landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen Turtmann und Agarn 
der Schwerpunkt auf die Quervernetzung gelegt werden. Aufwertungsmassnahmen sollen 
konzentriert mit dem Ziel einen Vernetzungskorridor zu erstellen stattfinden. Das Gebiet be-
sitzt besonderes Potential für die Quervernetzung der Talhänge, da hier die Autobahn in Zu-
kunft unterirdisch verlaufen wird. Gleichzeitig sind Bewirtschaftungsverträge zur extensiven 
Bewirtschaftung abzuschliessen. Werden dadurch die Naturwerte in konzentrierten Berei-
chen stark erhöht, ist es durchaus denkbar, dass in den restlichen Bereichen auf eine ge-
schützte Landwirtschaftszone verzichtet werden kann.  

Leukergrund 
Der Abschnitt Leukergrund weist mit der Heckenlandschaft ein grosses Gebiet mit hohen 
Naturwerten und guter Vernetzung auf und liegt in einem Naturwerte-Hotspot. Die Hecken-
landschaft liegt teilweise in einem BLN-Gebiet und grösstenteils in einer geschützten Land-
wirtschaftszone. Sie wird aber auch von einer Bauzone durchzogen. Entlang des Emsbachs 
wurden durch die A9 Kompensationsmassnahmen ergriffen oder werden umgesetzt. Die 
Gefährdung ist grossflächig eher tief. Die in Bauzonen, Gemischten Zonen und Industriezo-
nen etc. eingezonten Gebiete weisen eine grössere Gefährdung auf. Der Handlungsbedarf 
ist in diesem Abschnitt gering, Ziel ist es vorhandene Strukturen zu erhalten.  
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Varen und Pfynwald 
Fast der gesamte Bereich zwischen Susten und Salgesch ist durch nationale, kantonale oder 
kommunale Schutzgebiete geschützt. Es liegen zudem sehr hohe Naturwerte vor. Neben 
dem grossen Föhrenwald sind auch die Amphibiengebiete von nationaler Bedeutung hervor-
zuheben. Vereinzelt gibt es wertvolle geschützte Landwirtschaftszonen, welche teilweise von 
Wald umgeben sind. Aufgrund des hohen Schutzes, der geringen Gefährdung und der be-
reits sehr hohen vorhandenen Naturwerten gibt es in diesem Abschnitt nur einen geringen 
Handlungsbedarf. Hauptziel ist es die vorhandenen offenen Bereiche, welche landwirtschaft-
lich genutzt werden, aufzuwerten und besser zu vernetzten.  

Schlussfolgerungen Handlungsbedarf  
Grosse Naturwertedefizite konnten sowohl in den Ballungszentren Visp, Brig sowie in von 
Industrie geprägten Gebieten wie dem Stägerfeld aber auch in offenen landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten, insbesondere im Bereich zwischen Agarn und Gampel, festgestellt wer-
den. In den Ballungszentren und Industriegebieten sind die bestehenden Restriktionen oft so 
gross, dass hier nur sehr wenig Aufwertungspotential besteht. Dasselbe gilt für Bereiche in 
denen bereits heute hohe Naturwerte vorhanden sind. Hier wurden die Massnahmen 
schwerpunktmässigen auf die Erhaltung und Vernetzung der bestehenden Werte ausgelegt. 
Der Schwerpunkt für Aufwertungsmassnahmen wurde hingegen im Bereich der offenen 
Landschaften mit heute geringen Naturwerten und mit geringer Gefährdung gelegt.  

8 Soll-Zustand 
Mit Hilfe von Ziel- und Leitarten und diesen entsprechenden Zielbiotopen wurden Massnah-
men definiert, um den ökologischen Soll-Zustand für die Talebene erreichen zu können. Da-
bei wurden drei verschiedene Karten erstellt. Die Karte ‚Ist-Zustand und Projekte’ stellt eine 
Zusammenfassung des Ist-Zustandes und der künftig geplanten Projekte dar. Die Karte 
‚Massnahmen’ zeigt alle vom RNSK vorgeschlagenen Massnahmen für die Talebene und die 
Karte ‚Soll-Zustand’ zeigt schliesslich den vom RNSK angestrebten Zustand der Talebene 
auf. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen soll im Rahmen von Kompensati-
onsmassnahmen verschiedener Projekte oder direkt durch die Gemeinden stattfinden.  

Im Folgenden wird erläutert wie die Ziel- und Leitarten sowie deren entsprechende Zielbioto-
pe und entsprechende Massnahmen ausgewählt wurden.  

Ziel- und Leitarten 
Zielarten sind gefährdete Arten (Rote Liste), für deren Erhaltung die Rhoneebene zwischen 
Brig und Salgesch eine besondere Verantwortung trägt. Es wurde ein besonderes Augen-
merk darauf gelegt, dass die definierten Zielarten auf die Talebene angewiesen sind; Arten 
deren Verbreitungsschwerpunkt an den Talflanken zu finden ist, werden in zweiter Priorität 
angestrebt. Für die Förderung von Zielarten braucht es artspezifische Massnahmen (Arten-
schutz). Zudem wurde eine Reihe von Leitarten ausgewählt. Leitarten sind für einen be-
stimmten Lebensraum charakteristische Arten.  

Die Ziel- und Leitarten für das RNSK Brig-Salgesch wurden zusammen mit ortskundigen 
Experten definiert. Grundlage für die Auswahl bildeten die Datengrundlage zum Ist-Zustand 
(siehe Kapitel 3), das REC sowie die Ziel- und Leitartenliste der Agroscpoe (ART). Im An-
hang 4 sind die ausgewählten Arten gemäss ihren Lebensraumansprüchen aufgelistet. Zu-
sätzlich werden Informationen zum Aufenthalt in der Talebene, der nationalen Gefährdungs-
stufe, die nationale Prioritätskategorie und der Massnahmenbedarf sowie Informationen zur 
Verbreitung, Lebensraumansprüchen und möglichen artspezifischen Massnahmen aufge-
führt.  

Es wurden insgesamt 68 Arten, 44 Zielarten und 24 Leitarten definiert (siehe Anhang 4). An-
hang 4 soll als Arten-Katalog für die zukünftige Detailplanung der vorgeschlagenen Mass-
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nahmen (siehe unten) dienen. Insbesondere die artspezifischen Lebensraumansprüche der 
Zielarten sollen bei der Umsetzung der Massnahmen mitberücksichtigt werden. Wo bekannt, 
wurde das Vorkommen der Ziel- und Leitarten in den einzelnen Wertegebieten aufgeführt 
(siehe Anhang 2). Dadurch können lokale Spezialitäten mitberücksichtigt werden.  

Zielbiotope und Massnahmenvorschläge 
Die ausgewählten Ziel- und Leitarten wurden aufgrund ihrer Ansprüche einem Hauptlebens-
raum zugeteilt. 22 Ziel- und 7 Leitarten sind zum Überleben auf Kanäle und Feuchtweiden 
angewiesen, 3 Ziel- und 2 Leitarten auf revitalisierte Flüsse und weitere 7 Ziel- und 2 Leitar-
ten auf damit verbundene alluviale Pionierstandorte, 9 Ziel- und 9 Leitarten kommen in einer 
strukturreichen und extensiven Landwirtschaft (im weiteren Sinne Kulturlandschaft) vor und 6 
Ziel- und 5 Leitarten sind im Wald (Auenwald und Spezialfall Pfynwald) beheimatet. Die so 
identifizierten Lebensräume stellen die Zielbiotope des RNSK Brig-Salgesch dar (siehe Ta-
belle 11). Aufgrund der Anzahl Zielarten pro Zielbiotop wurden für die Zielbiotope verschie-
dene Prioritäten festgelegt. So besteht für die Renaturierung von Fliessgewässern (Kanäle 
und Flüsse) die höchste und für die Erstellung neuer alluvialer Pionierstandorte die niedrigste 
Priorität (siehe Tabelle 11). Eine Spezialkategorie stellen Massnahmen zur Förderung der 
Vernetzung (Quervernetzung der beiden Talhänge, gezielte Vernetzung zweier Lebensräu-
me) dar. Diese können verschiedene Zielbiotope umfassen und sind immer prioritär zu be-
handeln.  
Tabelle 11 Zielbiotope sowie vorgeschlagene Massnahmen je Zielbiotop des RNSK Brig-Salgesch 

(Die Reihenfolge entspricht der Priorisierung der zu schaffenden Zielbiotope). 

 
 

Es wurden nun Massnahmen definiert, mit deren Hilfe die oben dargelegten Zielbiotope ge-
fördert werden können.  

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind auf der Karte „Massnahmen“ dargestellt und auf 
den Massnahmenblättern zu den einzelnen Zielbiotopen genauer erläutert (siehe Anhang 5). 
Sie konzentrieren sich auf die Schaffung der Zielbiotope. Die besonderen Lebensrauman-
sprüche der Zielarten sollen im Detailprojekt der einzelnen Massnahmen berücksichtigt wer-
den (siehe Anhang 4). Generell können alle Massnahmen drei verschiedenen Kategorien 
zugeordnet werden (siehe Tabelle 12).   

• Erhaltung: Diese Kategorie beinhaltet Massnahmen, welche die heute noch vorhan-
denen Naturwerte erhalten sollen. Beispiele für solche Massnahmen sind die Auswei-
tung von Schutzgebieten oder die Bezeichnung von schützenswerten Hecken und 
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Einzelbäumen. 

 

• Aufwertung: Diese Massnahmen sollen heute bestehende Naturräume, mit gerin-
gem Naturwert ökologisch aufwerten oder garantieren, dass die ökologische Qualität 
erhalten bleibt. Beispiele für solche Massnahmen sind Bewirtschaftungsverträge zur 
Förderung der extensiven Landwirtschaft sowie Unterhaltsarbeiten an bereits ausge-
führten Aufwertungsmassnahmen. Zudem sollen neue Biotope zur gezielten Förde-
rung der Ziel- und Leitarten entstehen. 

• Vernetzung: Durch Trittsteinbiotope und lineare Strukturen wie Hecken oder Gewäs-
serrevitalisierungen soll die Vernetzung in der Talebene gefördert werden. Verschie-
denen Massnahmen sind besonders wertvoll für die Quervernetzung der Talhänge 
aber auch für die Längsvernetzung entlang der Talebene. Diese wurden auf der Karte 
‚Massnahmen’ mit einem Stern gekennzeichnet. Die Elemente des Zielbiotops Ver-
netzung stellen dabei besonders wichtige Vernetzungselemente dar (siehe Mass-
nahmenblatt Vernetzung, Anhang 5). 

Tabelle 12 Die vorgeschlagenen Massnahmen des RNSK Brig-Salgesch (Die Reihenfolge innerhalb 
jeder Massnahmenkategorie – Erhaltung, Aufwertung, Vernetzung –entspricht der Priorisie-
rung der Massnahmen). 

 

     
 

Die vorgeschlagenen Massnahmen zeigen auf wie die Talebene in Zukunft im Rahmen der 
vorhandenen Restriktionen bestmöglich ökologisch aufgewertet und vernetzt werden kann. 
Dabei sollen die Naturwerte im Vergleich zum Ist-Zustand erhöht, die Längs- und Querver-
netzung gefördert und die vorhandenen ökologischen Defizite in der Talebene reduziert wer-
den. Der Soll-Zustand stellt somit den bestmöglichen ökologischen Zustand dar, der durch 
das Regionale Naturschutzkonzept Brig-Salgesch angestrebt wird.  
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9 Anhang 
 
Anhang 1: Tabelle Schutzgebiete und Kompensationsmassnahmen 
 
Anhang 2: Bewertungsmatrix Naturwerte 
 
Anhang 3: Bewertungsmatrix Gefährdung 
 
Anhang 4: Tabelle Ziel- und Leitarten 
 
Anhang 5: Massnahmenblätter 
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Anhang 4: Tabelle Ziel- und Leitarten 
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Anhang 5: Massnahmenblätter 
 




















































































